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Hamburgisches Wegegesetz (HWG) 
in der Fassung vom 22. Januar 1974 

 
Fundstelle: HmbGVBl. 1974, S. 41, 83 

 
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: §§ 28, 30, 31, 33 geändert, § 32 neu gefasst durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 361) 

 
- Auszug - 

 
[…] 

 
ERSTER TEIL 

Einleitende Bestimmungen 

§ 3 
Anliegerinnen und Anlieger 

 
(1) Anliegerinnen und Anlieger im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie die Erbbau- und Nießbrauchsberechtigten der Grundstücke, die an die 
öffentlichen Wege angrenzen. 

 
(2) Ist ein Grundstück von dem öffentlichen Weg durch Wasserläufe, Gräben, Böschun- 
gen, Gleisanlagen oder ähnliche nicht zum Weg gehörende Geländestreifen getrennt, so 
bleibt die trennende Fläche außer Betracht, wenn eine Verbindung des Grundstücks mit 
dem Weg durch eine geeignete Anlage (Brücke, Überfahrt oder dergleichen) hergestellt 
oder zulässig ist. 

 
(3) Für öffentliche Wege auf oder an Deichen sind die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer eines auf dem Deich errichteten 
Gebäudes für die mit seinem Anwesen genutzte Deichstrecke als Anliegerinnen und An- 
lieger gelten. 

 
[…] 

 

SECHSTER TEIL 
Wegeordnung 

§ 25 
Private Verkehrsflächen 

 
(1) 1 Anliegerinnen und Anlieger, die die an einen öffentlichen Weg angrenzenden Flä- 
chen tatsächlich dem allgemeinen Verkehr zugänglich machen, haben diese Flächen zu- 
vor so herzurichten und dauerhaft so zu unterhalten, dass Gefahren für die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht entstehen können. 2 Sie haben diese Flächen ferner auf 
Anforderung der Wegeaufsichtsbehörde den Bedürfnissen des Verkehrs und Veränder-
ungen an den öffentlichen Wegen anzupassen. 3 § 31 Absatz 2 gilt für diese Flächen ent- 
sprechend. 
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(2) 1 Das Aufstellen von Gegenständen auf diesen Flächen bedarf der Erlaubnis der 
Wegeaufsichtsbehörde. 2 § 19 Absatz 2, Absatz 4 und Absatz 7 finden entsprechende 
Anwendung. 

 
[…] 

 

SIEBENTER TEIL 
Wegereinigung 

 
§ 28 

Reinigung und Winterdienst 
 

(1) Soweit die Reinigung der öffentlichen Wege von Laub, Unrat und sonstigen Ver- 
schmutzungen (Wegereinigung) durch dieses Gesetz nicht den Anliegerinnen und Anlie- 
gern zugewiesen ist, obliegt sie nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen der 
Stadtreinigung Hamburg (Stadtreinigung). Die Verpflichtung der Stadtreinigung nach 
Satz 1 erstreckt sich auch auf Flächen, die zwar nicht unmittelbar dem fließenden Ver- 
kehr dienen, aber zu den öffentlichen Wegen gehören, insbesondere Parkplätze, Rinnen, 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Flächen des Straßenbegleitgrüns und 
Baumscheiben. Im Hafengebiet erstreckt sich die Verpflichtung der Stadtreinigung zur 
Wegereinigung allein auf die Fahrbahnen und Fußgängerüberwege sowie die in Satz 2 ge- 
nannten Flächen. Im Übrigen tritt im Hafengebiet und auf Neuwerk bei der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Wegereinigung die Trägerin der Wegebaulast an die Stelle der Stadt- 
reinigung. Die Wegereinigung durch die Stadtreinigung oder die Trägerin der Wegebau- 
last erfolgt, soweit es für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie den Erhalt ei- 
nes sauberen Stadtbildes erforderlich ist und ihre Leistungsfähigkeit nicht überschritten 
wird. 

 
(2) Soweit die Anliegerinnen und Anlieger nicht zum Winterdienst verpflichtet sind, führt 
die Stadtreinigung den Winterdienst nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
durch. Ausgenommen von der Verpflichtung der Stadtreinigung zum Winterdienst sind 
die ausschließlich dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrradverkehr dienenden Wegeflä- 
chen im Hafengebiet und die öffentlichen Wege auf Neuwerk. Dort tritt bei der Wahrneh- 
mung von Aufgaben des Winterdienstes die Trägerin der Wegebaulast an die Stelle der 
Stadtreinigung. 

 
(3) Bei Schnee- und Eisglätte sollen die öffentlichen Wege, soweit es sich um besonders 
gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege handelt, von der Stadtreinigung oder der Trä- 
gerin der Wegebaulast nach besten Kräften im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit geräumt 
und gestreut werden. Dabei ist die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Personenverkehrs besonders zu berücksichtigen. Der Einsatz von Tausalz oder tausalz- 
haltigen Mitteln ist nur auf Fahrbahnen zulässig und dort so gering wie möglich zu halten; 
auf die Belange des Umweltschutzes ist besondere Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 29 
Reinigung durch die Anliegerinnen und Anlieger 

 
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind zur Reinigung der dem Fußgängerverkehr und 
der dem Fahrradverkehr dienenden öffentlichen Wegeflächen in geschlossener Ortslage 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflichtet. 
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(2) Bei juristischen Personen trifft die Verpflichtung die zur gesetzlichen Vertretung beru- 
fenen Personen, bei den Wohnungseigentumsgemeinschaften die nach den §§ 20 und 26 
des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15. März 1951 (Bundesgesetzblatt I Seiten 175, 
209), zuletzt geändert am 5. Oktober 1994 (Bundesgesetzblatt I Seiten 2911, 2926), mit 
der Verwaltung beauftragten Personen. 

 
(3) 1 Eine geschlossene Ortslage ist vorhanden, wenn die Grundstücke überwiegend im 
räumlichen Zusammenhang bebaut sind. 2 Einzelne unbebaute Grundstücke, wie Bau- 
plätze, Lagerplätze, Gärten, Grünanlagen, unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

 
(4) 1 Die Pflicht zur Reinigung nach Absatz 1 besteht nicht, soweit Wasserläufe, Bahn- 
körper mit Ausnahme von Bahnhöfen oder sonstigen Bahnanlagen mit Zu- und Abgangs- 
verkehr, öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sowie landwirtschaftlich oder forstwirt- 
schaftlich genutzte, nicht Wohnzwecken dienende Flächen an die zu reinigenden Wege-
strecken grenzen. 2 Befinden sich derartige Nutzungen an einer Seite des Weges, so 
entfällt die Reinigungspflicht der Anliegerinnen und Anlieger nur auf dieser. 

 
§ 30 

Umfang und Häufigkeit der Reinigung durch die Anliegerinnen und Anlieger 
 

(1) Die Reinigungspflicht nach § 29 umfasst die gesamte die Anliegereigenschaft der Rei- 
nigungsverpflichteten begründende Strecke auf folgenden Wegeflächen: 

 
1. die dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrradverkehr dienenden, von der Fahrbahn 

baulich abgesetzten Wegeanlagen (Gehwege und Fahrradwege) in voller Breite, 
 
2. Wohnwege bis zur Wegemitte, 

 
3. in Fußgängerzonen, wenn die Seitenbereiche von dem übrigen Straßenraum abge- 

grenzt sind, bis zu dieser Abgrenzung, anderenfalls bis zur Wegemitte, 
 
4. in verkehrsberuhigten Bereichen, wenn die Seitenbereiche von dem übrigen Stra- 

ßenraum abgegrenzt sind, bis zu dieser Abgrenzung, anderenfalls bis zu 2 m ab der 
Grundstücksgrenze. 

 
(2) 1 Die Reinigungspflicht umfasst die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstigen Ver- 

schmutzungen. 2 Der Kehricht ist aufzunehmen und von den öffentlichen Wegen wegzu- 
schaffen; er darf nicht auf oder in andere Bestandteile der öffentlichen Wege verbracht 
werden. 

 
(3) Die Reinigungshäufigkeit ist den örtlichen Erfordernissen anzupassen. 

 

§ 31 
Winterdienst durch die Anliegerinnen und Anlieger 

 
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, die Anlagen nach § 30 Absatz 1 mit 
Ausnahme der ausschließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen und der in § 29 Ab- 
satz 4 aufgeführten Wegestrecken von Eis und Schnee in der für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite, mindestens aber einen 1 m breiten Streifen zu reinigen. Auf Anla- 
gen nach § 30 Absatz 1 Nummern 2 bis 4 ist auf jeder Seite des Weges außerhalb der für 
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den ruhenden Verkehr bestimmten Flächen zu reinigen. Bei Eckgrundstücken ist bis an 
den Fahrbahnrand der kreuzenden oder einmündenden Straße zu reinigen. Bei Grundstü- 
cken, vor denen sich ein Fußgängerüberweg oder eine signalisierte Fußgängerfurt befin- 
det, ist ein Streifen bis an den Fahrbahnrand zu reinigen. Treppen sind in voller Breite zu 
reinigen. 

 
(2) Bei Glätte ist mit abstumpfenden Mitteln, wenn notwendig wiederholt, zu streuen. 
Tausalz und tausalzhaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden. Der Senat kann durch 
Rechtsverordnung die Verwendung weiterer Streumittel, die sich auf die Wegebenut- 
zerinnen und Wegebenutzer, den Wegekörper oder auf Pflanzen, Boden oder Gewässer 
schädlich auswirken können, untersagen. Im Hafengebiet kann die Wegeaufsichtsbehörde 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

 

(3) Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls zu räumen. Glätte ist so- 
fort nach Eintritt abzustreuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen 
entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Dauert der Schneefall über 20 Uhr 
hinaus an oder tritt danach Schneefall, Eis oder Glätte auf, sind die Arbeiten bis 8.30 Uhr 
des folgenden Tages, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr, vorzunehmen. 

 
(4) Der Schnee ist auf dem Außenrand der in Absatz 1 genannten Anlagen oder außer- 
halb der Treppen so anzuhäufen, dass der Verkehr nicht behindert wird. Dabei sind Fuß- 
gängerübergänge, Radwege, Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Flächen für 
Abfallbehälter und Sperrmüll am Abfuhrtag in dem erforderlichen Umfang freizuhalten. Vor 
Hauseingängen, Einfahrten, Schaltschränken sowie an Beleuchtungs- und Lichtsignalmasten 
darf der Schnee nicht angehäuft werden. Über den für Feuerlöschzwecke bestimmten 
Unterflurhydranten und anderen rotumrandeten Hinweisschildern im Be- reich der 
Anlagen nach Absatz 1 ist der Schnee so zu beseitigen, dass diese Einrichtungen erkennbar 
bleiben. 

 
(5) Straßenrinnen sind spätestens bei Eintritt von Tauwetter von Schnee und Eis so frei- 
zumachen, dass Schmelzwasser ablaufen kann. 

 

§ 32 
Öffentlicher Reinigungsdienst 

 
(1) Der öffentliche Reinigungsdienst umfasst die Leistungen der Stadtreinigung nach 
Maßgabe der näheren Bestimmungen im Wegereinigungsverzeichnis 

 
1. auf öffentlichen Wegen nach § 28 Absatz 1, 

 
2. auf den in § 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 genannten Anlagen. 

 
 
Vom öffentlichen Reinigungsdienst ausgenommen sind die Reinigung von Schnee und Eis 
(§ 31) und die Beseitigung außergewöhnlicher Verschmutzungen (§ 36). 

 
(2) Für die Leistungen des öffentlichen Reinigungsdienstes gemäß Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 2 werden Benutzungsgebühren erhoben, die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 1 sind gebührenfrei. 

 
(3) Der Senat wird ermächtigt, das Wegereinigungsverzeichnis durch Rechtsverordnung 
aufzustellen und fortzuschreiben. Im Wegereinigungsverzeichnis werden bestimmt: 
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1. die Häufigkeit der Reinigung durch den öffentlichen Reinigungsdienst nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 und 2 jeweils nach Maßgabe der örtlichen Erfordernisse und der 
Verkehrsbedeutung für alle öffentlichen Wege und 

 
2. die öffentlichen Wege, auf denen der öffentliche Reinigungsdienst nach Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 in Erfüllung der den Anliegerinnen und Anliegern obliegenden 
Pflichten erfolgt. 

 
 
Liegt die Wegebaulast für die zu reinigenden öffentlichen Wege nicht bei der Freien und 
Hansestadt Hamburg, können abweichende Bestimmungen zur Häufigkeit der Reinigung 
nach Satz 2 Nummer 1 nach Maßgabe der örtlichen Erfordernisse unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der Trägerin der Wegebaulast getroffen werden. Bei den Bestimmun- 
gen nach den Sätzen 2 und 3 ist im Interesse der Wirtschaftlichkeit und der betrieblichen 
Belange des öffentlichen Reinigungsdienstes die Schaffung zusammenhängender Reini- 
gungsgebiete unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des 
Ausbauzustandes der in § 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 genannten Anlagen anzustre- 
ben. 

 
(4) Der Senat kann die Ermächtigung des Absatzes 3 zur Fortschreibung des Wegereini- 
gungsverzeichnisses durch Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde weiterübertra- 
gen. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch eine Mitwirkung der jeweils örtlich zu- 
ständigen Bezirksversammlung an der Fortschreibung des Wegereinigungsverzeichnisses 
vorsehen. 

 

§ 33 
Gebühren für den öffentlichen Reinigungsdienst 

 
(1) 1 Für die Reinigung der in das Wegereinigungsverzeichnis aufgenommenen Anlagen, 
auf denen der öffentliche Reinigungsdienst nach § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Er- 
füllung der den Anliegerinnen und Anliegern obliegenden Pflicht erfolgt, werden 
Benutzungsgebühren erhoben. 2 Die Gebühren bemessen sich nach der Frontlänge des 
angrenzenden Grundstücks und nach der Reinigungshäufigkeit. 3 Die §§ 234, 238 und 239 
der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (Bundesgesetzblatt 1976 I Seite 613, 1977 I 
Seite 269), zuletzt geändert am 11. Oktober 1995 (Bundesgesetzblatt I Seiten 1250, 
1405), finden auf diese Gebühren abweichend von § 21 Absatz 2 des Gebührengesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung auch insoweit Anwendung, als sie nicht von den 
Landesfinanzbehörden verwaltet werden. 

 
(2) Die Gebühren nach Absatz 1 und die sich darauf beziehenden Zinsen und Auslagen 
ruhen auf dem angrenzenden Grundstück als öffentliche Last und, solange das Grund- 
stück mit einem Erbbaurecht belastet ist, auch auf diesem. 

 

§ 34 
Beauftragte 

 
1 Die nach § 29 zur Reinigung und nach § 31 zum Winterdienst Verpflichteten müssen, 
soweit die Reinigung nicht durch den öffentlichen Reinigungsdienst übernommen worden 
ist, eine geeignete Person mit der Ausführung der Reinigung und des Winterdienstes be- 
auftragen, wenn sie 
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1. eine Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind, 
 
2. nicht auf dem Grundstück oder in seiner Nähe wohnen oder 

 
3. wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage 

sind, die Pflichten zur Reinigung oder zum Winterdienst zu erfüllen. 
2 Sie haben im Falle des vorübergehenden oder dauernden Wegfalls der Eignung unver- 
züglich eine andere Person mit der Ausführung der Reinigung und des Winterdienstes zu 
beauftragen. 

 

§ 35 
Bekanntgabe der zur Reinigung und zum Win- 
terdienst Verpflichteten und der Beauftragten 

 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Haushaltungen, so hat die Anliegerin bzw. 
der Anlieger den Namen und die Anschrift der zur Reinigung und zum Winterdienst Ver- 
pflichteten, gegebenenfalls auch der Beauftragten, durch Anschlag im Hausflur des Ge- 
bäudes oder an sonst geeigneter Stelle bekannt zu geben. 

 

§ 36 
Außergewöhnliche  Verschmutzung  durch  besondere Grundstücksnutzung 

 
1 Tritt infolge der besonderen Nutzung eines Grundstücks, insbesondere bei Veranstal- 
tungen oder durch Baustellenbetrieb oder durch die Eigenart der gewerblichen Nutzung, 
eine außergewöhnliche Verschmutzung öffentlicher Wege ein, so ist sie von der Eigentü- 
merin oder dem Eigentümer dieses Grundstücks oder den Nutzungsberechtigten sofort zu 
beseitigen. 2 Wird dieser Beseitigungspflicht nicht nachgekommen, so kann die Wege- 
aufsichtsbehörde die Verschmutzung ohne vorherige Ankündigung kostenpflichtig selbst 
beseitigen oder beseitigen lassen. 

 
 

[…] 
 

ZWÖLFTER TEIL 
Schlussbestimmungen 

§ 72 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. nicht zum Befahren bestimmte Wegeflächen unbefugt mit Fahrzeugen benutzt; 

 
2. einen öffentlichen Weg über den Gemeingebrauch oder den Anliegergebrauch hin- 

aus ohne die nach § 19 erforderliche Erlaubnis oder eine private Verkehrsfläche 
zum Aufstellen von Gegenständen ohne die nach § 25 Absatz 2 erforderliche Erlaub- 
nis benutzt; 
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3. die in einer Erlaubnis nach den §§ 18 , 19 , 22 oder 25 Absatz 2 enthaltenen Aufla- 
gen nicht erfüllt; 

 
4. einen öffentlichen Weg ohne die nach § 22 erforderliche Erlaubnis verändert; 

 
5. den Vorschriften des § 23 Absätze 1 bis 3, 6 und 6a zuwiderhandelt; 

 
6. einer Pflicht nach den §§ 23 Absatz 5 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 oder 36 nicht nach- 

kommt, insbesondere als reinigungspflichtige Person nicht dafür sorgt, dass nach 
§ 34 Beauftragte die Reinigung ordnungsgemäß ausführen, oder im Falle des vor- 
übergehenden oder dauernden Wegfalls der Eignung der Beauftragten nicht unver- 
züglich eine andere Person mit der Reinigung beauftragt; 
 

7. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 2 Kehricht auf oder in andere Bestandteile der öffentli- 
chen Wege verbringt; 

 
8. der Pflicht nach § 25 Absatz 1 Satz 1 nicht nachkommt; 

 
9. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 3 oder § 31 Absatz 2 Satz 2 Tausalz oder tausalzhaltige 

Mittel zum Streuen verwendet. 
 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet wer- 
den. 
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